
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

viele „kleine“ Maßnahmen des Gesetzgebers in Bund und Land aus dem vergangenen Jahr 

bestimmen im gerade begonnenen Jahr 2012 die neue Gestalt des Vergaberechts: 

 

- „Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung sowie der Sektorenverordnung“ vom 

09.05.2011 (BGBl I 2011 Nr. 21 vom 11.05.2011, S. 800 – 809) 

 

- Vierte Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung vom 16.08.2011, die zum 

20.08.2011 in Kraft trat (BGBl. I Nr. 44 vom 19.08. 2011, S. 1724)  

 

- Entwurf der 5. Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung (VgV)  

 

- „Gesetz zur Änderung des Vergaberechts für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit“. 

vom 07.12.2011 (BGBl. I, Nr. 64, S. 2570) 

 

- Neuer 3. Abschnitt der VOB/A als „Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2009/81/EG – VOB/A-VS“ 

 

- Neufassung des 2. Abschnitt der VOB/A als „Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich 

der Richtlinie 2004/18/EG – VOB/A-EG“  

 

- Neufassung der Vergabeverordnung (VgV) und die künftige Verteidigungsvergabe-

verordnung (VSVgV)  

 

Hinzu kommen noch erforderliche Umsetzungsmaßnahmen in Erlassen des Landes Hessen und der 

anderen Bundesländer auch für die Aufträge unterhalb der (neuen) EU-Schwellenwerte. Insbesondere 

werden wir über den Gemeinsamen Runderlass vom 29.12.2011 (Hessen) sprechen.  

 

Dazu gibt neue Rechtsprechung zu Fragen, die durch die Neufassungen der Vergabeordnungen 2009 

aufgeworfen wurden. 

 

Daher möchten wir Sie gerne zu unserer HEUSSEN-Informationsveranstaltung am Donnerstag, 

08.03.2012, Beginn 13:30 Uhr in unser Büro in Frankfurt am Main, Platz der Einheit 2, 28 Stock 

einladen.  

 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, so dass wir um Anmeldung per E-Mail an  

Dagmar.Duck@heussen-law.de oder per Telefax unter 069/152 42 111 bis 29. Februar 2012 bitten. 

 

Teilnahmebetrag: 95,00 Euro (einschließlich MWSt). Jeder weiterer Teilnehmer der gleichen 

Organisation zahlt nur 47,50 EUR (einschließlich MWSt).  


